






















1. Die Satzung und jede Änderung sind zur Eintragung in das Firmenbuch dem
zuständigen Gericht anzumelden. Werden Änderungen dieser Satzung, sofern sie
formaler Natur sind, vom Firmenbuchgericht verlangt, sind zwei Vorstandsmitglieder,
wovon mindestens eines der Obmann oder Obmann-Stellvertreter sein muss,
ermächtigt, diesem Verlangen zu entsprechen oder dagegen ein Rechtsmittel zu
ergreifen.

2. Vor einer beabsichtigten Satzungsänderung ist eine schriftliche Stellungnahme des
zuständigen Revisionsverbandes einzuholen.

Diese Satzung der Genossenschaft wurde in der Gründungsversammlung vom 27. März 2023 
beschlossen. 

§ 27 Gründungsvorstand

Der erste zur Eintragung der Genossenschaft berufene Vorstand setzt sich wie folgt 
zusammen: 

Obmann: Christian Hecher, Sonnleitn 1, 9530 Bad Bleiberg 

Obmann-Stellvertreter: 01 Dr. Andreas Oberrauner, Oberer Kastlweg 3, 9530 Bad Bleiberg 

Bad Bleiberg, den 27. März 2023 
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Chri echer 01 Dr.mont. Andreas Ob rrauner 

Obmann-Stellvertreter 


